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Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
von Loschelder

Quelle: Loschelder

Baurecht. Dass die Farbe von Dachziegeln
leicht vom vereinbarten Farbton abweicht,
führt nicht zwingend zu einem Mangel.

OLG Bamberg, Beschluss vom 28. November 2018,
Az. 3 U 117/18

Leichte Farbveränderungen
sind kein Mangel
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DER FALL

Ein Hauseigentümer beauftragte einen
Unternehmer damit, das Dach neu einzu-
decken. Es wurde vereinbart, dass die
neuen Dachziegel „schwarz glasiert“ sein
sollen. Die Arbeiten werden ausgeführt
und abgenommen. Zwei Jahre später
macht der Eigentümer geltend, dass die
Ziegelmittlerweile rötlich schimmern und
nicht mehr schwarz sind. Der Unterneh-

mer lehnt eine Mangelbeseitigung ab, der
Eigentümer klagt daraufhin einen Vor-
schuss derMangelbeseitigungskosten ein.
Das LG weist die Klage ab: Es liegt kein
Mangel vor. Die Parteien haben nicht ver-
einbart, dass die Ziegel tiefschwarz sein
müssen. Geringfügige Verfärbungen sind
kein Mangel. Der Eigentümer geht in
Berufung.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! Auch das OLG begründet die
Entscheidung damit, dass die Ziegel ihre
Farbe nicht gravierend verändert haben.
Das Dach ist für unbefangene Betrachter
weiterhin durchgängig schwarz. Selbst
wenn aus der Ferne eine Schattierung zu
erkennen wäre: Nur tiefschwarze Dach-
ziegel dürfen keinerlei farbliche Verände-
rung aufweisen. Zwar ist bei geringem
Betrachtungsabstand eine rötlich-braune

Schattierung erkennbar. Leichte Farbver-
änderungen sind aber zulässig, soweit der
vereinbarte Farbton beim jeweils einzu-
haltenden Betrachtungsabstand homo-
gen erkennbar ist. Dachziegel werden in
aller Regel nicht aus der Nähe, sondern
aus einem größeren Abstand betrachtet.
Das Bild der schwarzen Ziegel ist dann
eingehalten. Damit ist die vertragliche
Vereinbarung erfüllt.
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WAS IST ZU TUN?

Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte
Leistung von der vereinbarten abweicht.
Legt der Auftraggeber auf tiefschwarze
Ziegel Wert, muss er das vereinbaren.
Außerdemmüsste er sich fragen lassen, ob
sein Verlangen der Mangelbeseitigung
nicht unverhältnismäßig ist: Ziegel wer-
den in der Regel aus großem Abstand
betrachtet; von dort aus ist ein Farbunter-
schied nicht zu erkennen. Selbst wenn der
Dachdecker farblich abweichende Ziegel
verwendet hätte, müsste er das Dach für
die Mangelbeseitigung vollständig ab-
und neu eindecken, was erhebliche Kos-
ten auslösen würde. Dem steht aber keine

nennenswerte Verbesserung gegenüber,
weil auch die vertragsgemäßen Ziegel
nur aus großem Abstand betrachtet wür-
den und damit kein Unterschied feststell-
barwäre.Dannverstößt dasVerlangender
Mangelbeseitigung gegen Treu und Glau-
ben. Der Einwand der Unverhältnismä-
ßigkeit wird zwar oft erhoben, ist
aber selten berechtigt: Nur wenn der
Aufwand gegenüber dem Erfolg außer
Verhältnis steht und unangemessen
scheint, kommt er in Betracht. Dann
scheidet eine Mangelbeseitigung aus.
Der Auftraggeber erhält allenfalls eine
Minderung. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Veronika Thormann

von Bethge
Immobilienanwälte

Quelle: Bethge

Maklerrecht. Bietet ein Makler eine
kostenlose Erstberatung in
Zwangsversteigerungsangelegenheiten an,
ist das eine Werbung für eine
erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung.

LG Wiesbaden, Urteil vom 27. Mai 2020,
Az. 12 O 115/19

Ein Makler darf nicht mit
Rechtsberatung werben
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DER FALL

Ein Verband zur Bekämpfung des unlau-
teren Wettbewerbs klagte gegen eine
Immobilienvermittlerin. Diese bot im
Rahmen ihres Internetauftritts eine kos-
tenlose Erstberatung für Verbraucher und
Unternehmer an, die von einem Immobi-
lienverlust bedroht sind, sich in einer
uneinigen Erbengemeinschaft oder einer
strittigen Entscheidungssituation befin-

den. Dabei warb dieMaklerin,mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen und das Vermögen
und die Werte der Kunden zu schützen.
Der Verband sah darin einen Verstoß
gegen § 3 des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes (RDG) und machte Ansprüche
auf Unterlassung und Aufwendungsersatz
gerichtlich geltend.
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DIE FOLGEN

Das LandgerichtWiesbaden gab demVer-
band Recht. Die Immobilienvermittlerin
warb nach Auffassung des Gerichts mit
einer kostenlosen Rechtsberatung im
Sinne des § 3 RDG. Dies ergibt sich ohne
weiteres aus deren Internetauftritt, auf
dem sie die Lösung rechtlicher Probleme
und Fragestellungen anbietet. Die selbst-
ständige Erbringung außergerichtlicher

Rechtsdienstleistungen ist jedoch nur in
dem Umfang zulässig, in dem sie durch
das Gesetz erlaubt wird. Diese Vorschrift
fällt auch unter die wettbewerbsrechtliche
Marktverhaltensregel. Eine erforderliche
Erlaubnis hatte die beklagte Immobilien-
vermittlerin nicht, wie das LG Wiesbaden
feststellte.
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WAS IST ZU TUN?

Es ist keine Seltenheit, dass Dienstleister
unterschiedlicher Branchen in einenKon-
flikt mit den Vorgaben des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes geraten. Für das eigene
Profil ist es durchaus attraktiv, auch
Rechtsberatung anbieten zu können. Die
Anforderungen, die das Gesetz sogar an
erlaubnisfreie Nebenleistungen nach
§ 5 RDG stellt, sind jedoch eng. Zu
beachten ist dabei auch die weitere
Klarstellung des Gerichts, dass nicht nur
die Vornahme der Rechtsdienstleistung
selbst, sondern schon das Angebot einer
solchen den Tatbestand des Rechtsbruchs
erfüllt. Bereits das Erbieten einer Rechts-
dienstleistung ohne Erlaubnis begründet

die Gefahr, dass sich der Empfänger des
Angebots an einen nicht ausreichend
qualifizierten Rechtsberater wendenwird.
Es spielt in derartigen Fällen keine Rolle,
dass – wie im hier vorliegenden Fall – ein
zugelassener Rechtsanwalt mit dem
Dienstleister, der die Rechtsberatung
anbietet, kooperiert. In dem konkreten
Werbeauftritt der Immobilienvermittlerin
wurde der Rechtsanwalt nicht ausdrück-
lich erwähnt, die Zusammenarbeit ließ
sich nicht deutlich erschließen. Ent-
scheidend ist die Frage, wie ein poten-
zieller Kunde einen derartigen Auftritt
versteht. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Leo
von Avocado
Rechtsanwälte

Quelle: Immobilien Zeitung

Mietrecht. Zumindest im Einzelfall kann
ein Gewerberaummieter aufgrund der
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
ein Mietverhältnis außerordentlich
kündigen.

LG Bonn, Urteil vom 18. März 2021,
Az. 10 O 157/20

Eine Schließungsanordnung kann
die Kündigung rechtfertigen
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DER FALL

Ein Existenzgründer mietete im Dezem-
ber 2019 einen Gewerberaum langfristig
zum Betrieb eines Einzelhandelsge-
schäfts. Für die Zeit bis zur geplanten
Eröffnung im April 2020, in der der Mieter
Umbauarbeiten im Objekt durchführen
sollte, waren nur die Nebenkosten und

keine Miete zu zahlen. Ende März wurde
die Nutzung des Objekts aufgrund einer
Allgemeinverfügung der Stadt coronabe-
dingt für unbestimmte Dauer untersagt.
Daraufhin kündigte der Mieter den Miet-
vertrag außerordentlich.
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DIE FOLGEN

Das Mietverhältnis ist beendet, entschei-
det das LG Bonn. Die Parteien sind bei
Vertragsschluss stillschweigend davon
ausgegangen, dass keine weltweite Pan-
demie die Nutzung der Mietsache über
lange Zeit verhindern wird. Aus der Rege-
lung für die Umbauzeit kann man eine

vertragliche Risikoverteilung zulasten des
Vermieters für Zeiten entnehmen, in
denen kein Umsatz in der Mietsache
erwirtschaftet werden kann. Dementspre-
chend konnte der Mieter das Mietverhält-
nis wegen Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage kündigen.
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WAS IST ZU TUN?

Wie das Urteil zeigt, sind die Folgen der
Corona-Pandemie in der Gewerberaum-
miete längst nicht geklärt. Das LG Bonn
stehtmit seiner Entscheidung nicht allein.
Zuvor hatte schon das LG Kaiserslautern
(Az. 4O 284/20) unter demGesichtspunkt,
dass der Gebrauch der Pachtsache durch
den Lockdown entzogen wurde, der
langjährigen Pächterin einer Gaststätte
ein außerordentliches Kündigungsrecht
zugestanden. Dies ist zumindest nicht
fernliegend, da auch der BGH eine solche
Kündigung nicht davon abhängig
gemacht hat, dass der Vermieter die
Umstände beeinflussen kann, die zur
Kündigung führen (Az. VIII ZR 63/73). Die
Verunsicherung aller Beteiligten ist ange-
sichts derDiskussion umeine vierte Infek-
tionswelle im Herbst groß. Je nach Bran-
che sind die Mieter mehr oder weniger

stark betroffen. Während Warenhaus-SB-
Märkte und Drogerien zu den Krisenge-
winnern zählen dürften, sind z.B. der
Textil- und Schuheinzelhandel stark
betroffen. Bei Reisebüros, Diskotheken,
Clubs etc. wird sich die Frage der Existenz-
vernichtung stellen. Auch wenn man auf
eine erste zeitnahe Entscheidungdes BGH
zudieser Problematik hoffen kann,wird es
in vielen Einzelfällen sinnvoll sein, zumin-
dest für die Zwischenzeit Vereinbarungen
über Stundung, Mietreduzierung oder
auch die vorzeitige Beendigung von Miet-
verträgen zu schließen. Dabei sollte
jeweils klar vereinbart werden, ob
und in welchem Umfang bzw. für
welche Zeiträume die wechselseitigen
Ansprüche im Zusammenhang mit
der Pandemie abschließend geregelt
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Karsten Prote

von GTW
Quelle: GTW

Grundstücksrecht. Dass ein Gebäude in ein
„Verzeichnis erkannter Denkmäler“
eingetragen ist, muss der Verkäufer dem
Käufer mitteilen. Verschweigt er es arglistig,
muss er den etwaigen Minderwert der
Immobilie ersetzen.

BGH, Urteil vom 19. März 2021,
Az. V ZR 158/19

Immobilienverkäufer muss über
Denkmaleigenschaft aufklären
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DER FALL

EinEigentümer veräußert im Jahr 2009 ein
Wohnhaus unter Ausschluss der Haftung
für Sachmängel. Im Jahr 2006 war das
Wohnhaus in das „Verzeichnis der
erkannten Denkmäler“ aufgenommen
worden, eine Vorstufe zur denkmalrecht-
lichenUnterschutzstellung. Der Verkäufer
hatte nachweislich keineKenntnis vonder
Aufnahme. Im Kaufvertrag ist geregelt:
„Der Verkäufer weist den Käufer darauf
hin, dass das Objekt seiner Kenntnis nach
nicht auf der Denkmalschutzliste ver-

zeichnet ist, es jedoch aus Sicht des Denk-
malpflegers erhaltenswerte Bauelemente
gibt.“ Während der Käufer später Umbau-
arbeiten durchführt, wird das Wohnhaus
in die offizielle Denkmalliste eingetragen
und es wird ein Baustopp verhängt. Der
Käufer klagt den sich aus der Denkmalei-
genschaft resultierenden Minderwert ein:
Der Verkäufer wird wegen mangelnder
Aufklärung über die Denkmaleigenschaft
verurteilt. Dagegen legt er Revision ein.
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DIE FOLGEN

Die Revision hat unter Verweis auf den
Haftungsausschluss für Sachmängel
Erfolg, denn der Verkäufer wusste nichts
von der Eintragung in das Verzeichnis der
erkannten Denkmäler. Die Denkmal-
eigenschaft erkennt der BGH nach
§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB grundsätzlich
als Sachmangel an. Immobilienkäufer
dürfen gewöhnlich davon ausgehen, dass
ein Kaufobjekt nicht unter Denkmal-
schutz steht. Die Denkmaleigenschaft

begründet Verpflichtungen und Be-
schränkungen, die mit einer öffentlich-
rechtlichen Baubeschränkung vergleich-
bar sind, und stellt daher einen Sachman-
gel dar. Ob schon die bloße Aufnahme in
ein Verzeichnis der erkannten Denkmäler
einen Sachmangel begründet, wurde vom
OLG bejaht. Der BGH ließ diese Frage
offen, stellte aber fest, dass schon diese
Aufnahme einen Umstand darstellt, den
der Verkäufer offenbaren muss.
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WAS IST ZU TUN?

Sollte ein Immobilienverkäufer Kenntnis
davon haben, dass das Gebäude in ein
Verzeichnis erkannter Denkmäler einge-
tragen wurde oder andere Vorstufen zur
Eintragung in die Denkmalliste durch-
laufen worden sind, muss er den Käufer
hierauf hinweisen. Immobilienunterneh-
men sollten vor dem Verkauf jeweils
prüfen, welche Informationen über eine
mögliche Denkmaleigenschaft im Unter-
nehmen bekannt sind. Auch wenn der

Immobilienverkäufer gegebenenfalls aus
wirtschaftlichen Gründen an einer
Aufklärung kein Interesse hat, sollte er
über eine Denkmaleigenschaft im Kauf-
vertrag aufklären. Andernfalls läuft er
Gefahr, sich nachträglich ein arglistiges
Verschweigen vorwerfen lassen zu
müssen. Er ist dann verpflichtet, demKäu-
fer einen möglichen Minderwert zu
ersetzen. (redigiert von Anja Hall)

Die meisten Vertragsklauseln sieht man
nicht. „Wo steht denn, was passiert, wenn
die Käuferin nicht zahlt?“, werde ich gele-
gentlich gefragt.DieUrsache einer solchen
Frage ist meistens keine Sehschwäche der
Verkäuferin oder des Verkäufers, sondern
liegt in der Architektur des deutschen
Zivilrechts.

Um einen wirksamen Kaufvertrag
zustande zu bringen, muss man nicht
mehr regeln als die Frage: Wer verkauft
was an wen zu welchem Preis? Für alles
andere enthält das Gesetz Vorschläge.

Regelungen im Vertrag sind nur nötig,
wenn diese Vorschläge nicht passen. So
regelt das Bürgerliche Gesetzbuch, dass
der Verkäufer Verzugszinsen verlangen
oder vom Vertrag zurücktreten kann,
wenn der Käufer nicht bezahlt. Da das
interessengerecht ist, findet sich dazu im
Vertrag meistens nichts.

Ungeeignet sind die gesetzlichen Rege-
lungen bei der Abwicklung von Immobi-
lienkaufverträgen: Das Gesetz schlägt vor,
dass die Parteien ihre Leistungen „Zug um
Zug“ austauschen. Das würde bedeuten,
dass sich Verkäufer und Käufer mit ihren
jeweiligen Banken beim Grundbuchamt
treffen. In dem Moment, in dem dort der
Eigentumswechsel eingetragen wird,
müsste der Verkäufer den Schlüssel und
der Käufer einen Geldkoffer übergeben.

Das wäre zwar dramaturgisch interes-
sant, praktisch aber aufwändig. Daher
werden Klauseln in den Vertrag aufge-
nommen, nach denen der Notar Vollzugs-
und Betreuungstätigkeiten übernimmt.
Der Käufer wird erst dann vom Notar zur
Zahlung aufgefordert, wenn sichergestellt
ist, dass er Eigentum erwirbt. Der Notar
kontrolliert dann die Zahlung, und der
Verkäufer verliert sein Eigentum erst,
wenn er den Kaufpreis erhalten hat. Sind
beimVerkäufer noch Schulden imGrund-
buch eingetragen, stellt der Notar sicher,
dass sie aus demKaufpreis beglichen wer-
den und der Käufer lastenfreies Eigentum
erhält.

In praktisch allen Immobilienkaufver-
trägen finden sich außerdemKlauseln zur
Gewährleistung. Das Gesetz sieht vor,
dass der Verkäufer für unbekannte Män-
gel haftet. Wird eine gebrauchte Immobi-
lie verkauft, passt das meistens nicht. Der
redliche Verkäufer soll Gewissheit haben,
dass die Transaktion mit der Kaufpreis-
zahlung für ihn erledigt ist. Über den
Kaufpreis soll er dann frei verfügen kön-
nen, ohne ihn noch jahrelang für Regress-
forderungen reservieren zu müssen.

Daher zeichnet sich der Verkäufer bei
Kaufverträgen über Bestandsimmobilien
üblicherweise von der Gewährleistung
frei. Der Käufer sollte also den Zustand
seines Traumhauses vorab gut prüfen,
damit es ihm später keine Albträume
macht.

Wird eine Immobilie neu gekauft, also
beispielsweise vom Bauträger, haftet der
Verkäufer dagegen zwingend fünf Jahre
lang für die Mangelfreiheit. Häufig wird
im Vertrag auch geregelt, wer Erschlie-
ßungskosten bezahlt, die noch nicht abge-
rechnet sind. Der Käufer sollte sich daher
vorab über die Erschließungssituation
erkundigen.

Wegen ihrer wesentlichen Pflichten
unterwerfen sich die Parteien der Zwangs-
vollstreckung. Wenn dann zum Beispiel
der Käufer bei Fälligkeit nicht bezahlt,
spart sich der Verkäufer Zeit und Kosten
für ein Gerichtsverfahren und kann sofort
aus der notariellen Urkunde vollstrecken.

Abschließend wird meistens geregelt,
wer die Transaktionskosten trägt – meis-
tens ist das der Käufer. Je nachdem, wie
hoch die Grunderwerbsteuer in dem Bun-
desland ist, sind das etwa 5% bis 8% des
Kaufpreises.

„Ich schreibe Dir einen langen Brief,
weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu
schreiben.“ Was Blaise Pascal über Briefe
sagt, gilt genauso auch für Verträge:
Viel Text ist kein Indiz für einen gutenVer-
trag, sondern für einen unkonzentrierten
Vertrag. Zehn bis fünfzehn SeitenUmfang
reichen meistens aus. Den Rest regelt das
Gesetz. (redigiert von Anja Hall)

Folge 81: Die üblichen
Klauseln im Kaufvertrag

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Johannes Bolkart,
Notar in Straubing
Urheber: Gerhard Gahr


